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 Beratungsfolge  Sitzungsart Sitzungstermin/e 

Kreistag öffentlich 14.09.2009 
 
 
 
Tagesordnungspunkt 7 

Bestellung/Wahl der Mitglieder der Beschließenden Ausschüsse 
 
 
Beschlussvorschlag 

Die Mitglieder der beschließenden Ausschüsse werden entsprechend den Vorschlä-
gen der Fraktionen im Wege der Einigung oder durch Verhältniswahl bestimmt.  

Der Berufung der Beratenden Mitglieder im Sozialausschuss wird zugestimmt; deren 
Wahl erfolgt gemäß den Vorschlägen der LIGA und des Kreisseniorenrats. 
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Sachverhalt 

Gemäß § 34 Abs. 1 Landkreisordnung hat der Kreistag in § 4 Abs. 1 der Hauptsatzung fol-
gende beschließende Ausschüsse gebildet: 

 Verwaltungs- und Finanzausschuss 
 Technischen und Umweltausschuss 
 Sozialausschuss 
 Kultur- und Schulausschuss. 

Diesen beschließenden Ausschüssen gehörten bisher, außer dem Landrat als Vorsitzendem, 
jeweils 19 Kreisräte/rätinnen an. Der Sozialausschuss besteht darüber hinaus aus 4 weiteren 
Beratenden Mitgliedern (3 Mitglieder der LIGA, 1 Mitglied des Kreisseniorenrats). 

Der Kreistag bestimmt über die Zahl der Mitglieder in den Ausschüssen; ggf. ist hier-
für eine Änderung der Hauptsatzung erforderlich; gemäß TOP 4 schlägt die Verwal-
tung aus den fort genannten Gründen vor, die Ausschussgröße auf 18 Sitze festzule-
gen.  

Die von den Fraktionen bereits auf dieser Basis übersandten Vorschläge für die Besetzung 
der einzelnen Ausschüsse liegen in der Anlage bei; die noch fehlenden Wahlvorschläge der 
CDU und der FDP werden nachgereicht.  

Die Verwaltung empfiehlt den Beschlussvorschlag.  

 
 
 
Finanzielle Auswirkungen 

Entfällt. 
 
 
 
Anlagen 

Wahlvorschläge 
 
 


